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 Signalwort

 Gefahr

 Piktogramme GHS07

 

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen 

Sicherheitshinweise – Prävention

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen. 

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. 

P501 Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften. 

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung

in wässriger Lösung



Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. Stoffname Anteil 

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

 Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)  

367-51-1 Natriummercaptoacetat 10 - < 15 % 

 206-696-4  01-2119968564-24  

 Met. Corr. 1, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B; H290 H301 H312 H317  

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 5 - < 10 % 

 203-473-3 603-027-00-1 01-2119456816-28  

 Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE 

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Anteil 
 Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE  

367-51-1 206-696-4 Natriummercaptoacetat 10 - < 15 % 
 dermal: LD50 = > 1000 - 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 50 - 200 mg/kg  

107-21-1 203-473-3 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 5 - < 10 % 
 dermal: LD50 = 3500 mg/kg; oral: ATE = 500 mg/kg  

 

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss ChemRRV

< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Bei Einatmung

Für Frischluft sorgen In allen Zweifelsfällen oder wenn 
Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser 
und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei 
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Bei Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augen gründlich mit viel Wasser 
mindestens 15 min spülen, Augenlider offenhalten, 
vorsorglich ärztlichen Rat einholen

Bei Verschlucken 

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund 
ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals einer 
bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas 
über den Mund verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und 
Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatische Behandlung.



ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Trockenlöschmittel, Kohlendioxid / CO2, Sprühwasser oder Alkohol-Schaum 
verwenden. Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Nicht entzündbar. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Im 
Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, giftig.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Brandbekämpfung mit üblichen 
Vorsichtsmassnahmen aus angemessener Entfernung. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zur Kühlung 
Wassersprühstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und 
in Notfällen anzuwendende Verfahren

Rutschgefahr, übliche Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien 
beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 
einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche 
Schutzausrüstung verwenden

6.2 Umweltschutzmassnahmen

Eindringen in die Kanalisation oder in Grundwasser verhindern. Verunreinigtes 
Waschwasser entsorgen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei grössere Mengen die lokalen Behörden benachrichtigten

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Bei Kleinmengen mit saugfähigem Material aufwischen

Bei grösseren Mengen mit Sand oder Universalbinder aufnehmen und in 
geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Brandbekämpfung: siehe Abschnitt 5. 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.



ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu 
beachten. 

Bereiche gut lüften, Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, 
Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Dämpfe können mit Luft 
explosionsfähige Gemische bilden.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und 
beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich 
waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, 
schnupfen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen 
und Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 

Behälter dicht geschlossen halten. 

Behälter aufrecht lagern und geschlossen halten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Lagertemperatur: 10 - 25 °C

Schützen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Maximale Lagerdauer 12 
Monate

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine Information verfügbar



ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung/persönliche Schutzausrüstung 

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte Exposition - MAK-Werte (Suva, 1903.d)

DNEL-/DMEL-Werte 
 

CAS-Nr. Stoff 

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert 

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 35 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 106 mg/kg KG/d 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 7 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 53 mg/kg KG/d 

PNEC-Werte 
 

CAS-Nr. Stoff 

Umweltkompartiment Wert 

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 

Süsswasser 10 mg/l 

Süsswasser (intermittierende Freisetzung) 10 mg/l 

Meerwasser 1 mg/l 

Süsswassersediment 37 mg/kg 

Meeressediment 3,7 mg/kg 

Mikroorganismen in Kläranlagen 199,5 mg/l 

Boden 1,53 mg/kg 

 

CAS-Nr. Stoff ppm mg/m³ F/ml Kategorie Herkunft 

107-21-1 Ethylenglykol 10 26  MAK-Wert 8 h  

  20 52 Kurzzeitgrenzwert 

- Thioglykolate - 2 MAK-Wert 8 h 

  - 4 Kurzzeitgrenzwert 

68-11-1 Thioglykolsäure 1 4 MAK-Wert 8 h 

  2 8 Kurzzeitgrenzwert 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Stets gut belüften

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche 
Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur 
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger 



Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer 
Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine besonderen Massnahmen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen 
Eigenschaften

Aggregatzustand: Flüssig

Farbe: hell grün

Geruch: Fruchtig 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt

Entzündbarkeit: nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Flammpunkt: > 61 °C

Zündtemperatur: nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

pH-Wert: 8,5

Kinematische Viskosität: nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit: mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte: nicht bestimmt



Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2  Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

Selbstentzündungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften Nicht brandfördernd.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Dynamische Viskosität: nicht bestimmt

Weitere Angaben

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmässiger Lagerung und 
Verarbeitung

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist stabil

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Vor Hitze, Zündkörper und Sonneneinstrahlung schützen. 

Nicht rauchen. Schützen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien sind nicht bekannt

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizität 



Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

ATEmix berechnet

ATE (oral) 838,9 mg/kg

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode 

367-51-1 Natriummercaptoacetat 

 oral LD50 > 50 - 
200 mg/kg 

Ratte Hersteller OECD 423 

 dermal LD50 > 1000 - 
2000 mg/kg 

Ratte Hersteller OECD 402 

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 

 oral ATE 500 
mg/kg 

   

 dermal LD50 3500 
mg/kg 

Maus Hersteller  

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Natriummercaptoacetat)

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Das Produkt ist nicht: ökotoxisch



CAS-Nr. Bezeichnung 

 Aquatische Toxizität Dosis [h] | [d] Spezies Quelle Methode 

367-51-1 Natriummercaptoacetat 

 Akute Fischtoxizität LC50 
mg/l 

> 100 96 h Oncorhynchus mykiss 
(Regenbogenforelle) 

Hersteller OECD 203 

 Akute Algentoxizität ErC50 13 mg/l 72 h Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Hersteller OECD 201 

 Akute 
Crustaceatoxizität 

EC50 38 mg/l 48 h Daphnia magna 
(Grosser Wasserfloh) 

Hersteller  

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 

 Akute Fischtoxizität LC50 
mg/l 

> 10000 96 h Pimephales promelas 
(Dickkopfelritze) 

Hersteller  

 Akute Algentoxizität ErC50 
mg/l 

> 6500 96 h Selenastrum 
capricornutum 

Hersteller  

 Akute 
Crustaceatoxizität 

EC50 
mg/l 

> 10000 48 h Daphnia magna 
(Grosser Wasserfloh) 

Hersteller  

 Fischtoxizität NOEC 
mg/l 

15380 7 d Pimephales promelas 
(Dickkopfelritze) 

Hersteller  

 Algentoxizität NOEC 100 mg/l 3 d Algae Hersteller  

 Crustaceatoxizität NOEC 
mg/l 

8590 7 d Daphnia magna 
(Grosser Wasserfloh) 

Hersteller  

 Akute Bakterientoxizität (EC50 
mg/l) 

225 0,5 h Belebtschlamm Hersteller OECD 209 

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Es sind 

Das Produkt wurde nicht geprüft. Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Methode Wert d Quelle 

 Bewertung 

367-51-1 Natriummercaptoacetat 

 OECD 301C 100 % 14 Hersteller 
 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 

 OECD 301D 67 - 70 % 28 Hersteller 

 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol 
 Biologischer Abbau > 99 % 21 Hersteller 

 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 

 

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft. Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

367-51-1 Natriummercaptoacetat - 2,99

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol - 1,36

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar



12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, 
Anhang XIII. Das Produkt wurde nicht geprüft. Keine Daten verfügbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen 
endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.7.  Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Gemäss den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften bei 
einer autorisierten Abfallentsorgungsanlage 

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer 
Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der 
Stoff zu behandeln. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

14.1.  Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

14.2.  Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.3.  Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-
Instrumenten

nicht anwendbar

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie 
spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung 

Gemäss den gültigen Verordnung Schweizer National Vorschriften

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): Eintrag 3, Eintrag 40, 
Eintrag 75

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: Unterliegt nicht der SEVESO III-
Richtlinie



Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung].

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 
5 (SR 822.115) beachten. Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen 
nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung 
zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des 
Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten 
werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht 
mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider 
Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

15.2.  Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht 
durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of 
Chemicals UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service DNEL: Derived No Effect Level DMEL: Derived 
Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50% EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic vPvB: very persistent, very 
bioaccumulative

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from 
Ships IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

http://abk.esdscom.eu/


Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Acute Tox. 4; H302Berechnungsverfahren

Skin Sens. 1B; H317 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.


